
Änderungsantrag  

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu Gesetzentwurf 

Fraktion der Freien Demokraten 

Gesetz zur Modernisierung des Friedhofswesens und zur Erweiterung individueller 

Bestattungsformen 

in der Fassung der Beschlussempfehlung und des Zweiten Berichts Drucksache 

21/2924 zu Drucksuche 21/2719 zu Drucksache 21/2498  

D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n: 

Der Gesetzentwurf wird in der Fassung der Beschlussempfehlung und des Zweiten Berichts des 
Innenausschusses wie folgt geändert: 

Art. 1 wird wie folgt geändert: 

In Nr. 3 b) wird nach Satz 3 folgender Satz eingefügt: 

„Für aus Schwangerschaftsabbrüchen stammende Leibesfrüchte gilt Absatz 3 Satz 1 entsprechend, 
allerdings mit der Maßgabe, dass eine individuelle Bestattung nur mit Einwilligung der Frau er-
folgen kann.“ 

Begründung: 

Der Gesetzesentwurf der Fraktion der Freien Demokraten zur Modernisierung des Friedhofswe-
sens und zur Erweiterung individueller Bestattungsformen enthält sinnvolle Verbesserungen zu 
dem vom Hessischen Landtag beschlossenen Dritten Gesetz zur Änderung des Friedhofs- und 
Bestattungsgesetzes. Sowohl nach dem bereits beschlossenen Gesetz als auch nach dem Geset-
zesentwurf der Fraktion der Freien Demokraten kann ein Elternteil alleine über die Bestattung 
von Sternenkindern entscheiden. Mit dem vorliegenden Änderungsantrag zu dem Gesetzesentwurf 
der Fraktion der Freien Demokraten wird eine weitere Verbesserung eingebracht. Denn die allei-
nige Entscheidungsbefugnis für eine individuelle Bestattung gilt ansonsten auch für Schwanger-
schaftsabbrüche, über die eine Frau alleine zu entscheiden hat. Hier kann es zu Konflikten kom-
men, die mit dem Änderungsantrag ausgeräumt werden, sodass nur Frauen das Recht bekommen 
nach einem Schwangerschaftsabbruch über eine Bestattung zu entscheiden. Der Änderungsantrag 
erweitert damit die Rechte der Frauen aus Art. 1 Nr. 3 b des Gesetzesentwurfs der Freien Demo-
kraten. 

Wiesbaden, 11. November 2025 
Der Fraktionsvorsitzende: 

Mathias Wagner (Taunus) 
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